
Renten an NS-Verfolgte, die während des Zweiten Weltkriegs in Ghettos im Herrschaftsbe-
reich Nazideutschlands gearbeitet haben, waren ab den 1990er-Jahren eines der umstrit-                  
tensten Themen in der Überschneidung von Entschädigungs- und Rentenversicherungsrecht. 
Als – späte – Reaktion gab es 2002 mit dem ZRBG (Ghettorentengesetz) eine spezialgesetz-
liche Regelung. Viele tausende Verfahren wurden von Rentenversicherung und Sozialgerichten 
sehr mühsam und kontrovers abgearbeitet. Nach wie vor stellte sich die Frage, ob Arbeit unter 
Terrorbedingungen überhaupt anhand der Kategorien unseres Rentenversicherungssystems, 
welches – unter zivilisierten Bedingungen – freiwillige Arbeit voraussetzt, beurteilt werden 
kann. Bundestag und Bundesregierung waren mit unzähligen Petitionen und Anfragen kon-
frontiert. Nach langer und streitiger Vorgeschichte kam es 2009 zu einer Kehrtwende in der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Auch heute noch gibt es Klärungsbedarfe.
Die Veranstaltung der Forschungsstelle will aus unterschiedlichen Perspektiven die Umset-
zung des ZRBG durch Rentenversicherung und Sozialgerichtsbarkeit nachzeichnen. Dabei sol-
len die Lern- und Anpassungsprozesse der verschiedenen Akteure und die bedeutende Rol-
le der historischen Forschung für Sachverhaltsermittlung und Gesetzesauslegung betrachtet 
werden. Thematisiert werden sollen auch die Schwierigkeiten, die Rechtslage gegenüber den 
hochbetagten im Ausland lebenden Verfolgten transparent zu machen und sie in die Verfah-
ren einzubeziehen.

  
Podium:
• Sabine Knickrehm, Vorsitzende Richterin am Bundessozialgericht
• Dr. Axel Tiemann, Abteilungsleiter bei der Deutschen Rentenversicherung Nord
• Ursula Scheurer, Richterin am Sozialgericht Hamburg
• Dr. Kirsten Kaiser, Richterin am Sozialgericht Lübeck
• Andreas Wittenberg, Vizepräsident des Sozialgerichts Hamburg (Moderation)
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